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Werk mit Begleittext

Grundsätzliches

Wer sich für eine Selbständige Arbeit im Bildnerischen Gestalten entscheidet, sollte in der Lage sein, gestalterische Probleme zu erkennen und selbständig Lösungen zu entwickeln. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren.

Vorbereitung / Grobkonzept

· Durchdenken verschiedener Möglichkeiten

· Einkreisen des Themenbereichs

· Herausarbeiten der Idee

· Entwerfen des Grobkonzepts

Themen- und Betreuer-/Betreuerinwahl

· Die für das gewählte Thema erforderlichen handwerklich/technischen Grundfertigkeiten und –kenntnisse müssen vorhanden sein

· Es muss ein nachvollziehbares persönliches Interesse bestehen, sich mit dem Thema inhaltlich und gestalterisch auseinanderzusetzen

· Thema und gewähltes Medium müssen in einem unmittelbaren Bezug zueinander stehen

· Ein Betreuer/eine Betreuerin kann erst dann angefragt werden, wenn die Grundidee der Arbeit überzeugend formuliert werden kann

· Die definitive Zusage für die Betreuung einer Selbständigen Arbeit erfolgt erst mit der Abgabe und Genehmigung des definitiven Konzepts

· Mit der Wahl des Betreuers/der Betreuerin ist die Verpflichtung verbunden, mit ihm nach bestem Willen und Einsatz zusammenzuarbeiten

Anforderungen an das definitive Konzept


Weiterführung des Grobkonzeptes

· Aufnehmen und Verarbeiten verschiedenster Impulse und Eindrücke

· Gedankliches und gestalterisches Erproben verschiedener Möglichkeiten

· Einschränkung/Festlegung der Richtung

· Testen der erprobten Lösungen in Bezug auf Technik und Gestaltung in bezug auf das definitive Konzept

· Die der Arbeit zugrunde liegende Idee sowie die nötige Einschränkung des Themas muss formuliert werden

· Die Motivation, das persönliche Interesse muss zum Ausdruck gebracht werden

· Die einzelnen Arbeitsschritte des gestalterischen Prozesses müssen durchdacht und nachvollziehbar schriftlich aufgezeigt werden

· Ein verbindlicher Zeitplan (nach Absprache mit dem Betreuer/der Betreuerin) muss aufgestellt werden

· Die Zielvorstellung (Welcher Art ist das „Produkt“? Wie wird es präsentiert?) muss formuliert werden

· Das Budget muss deklariert werden (Materialkosten und alle sonst anfallenden Spesen müssen von der Schülerin/dem Schüler selbst übernommen werden)

· Die Frage nach der benötigten Infrastruktur und evtl. zusätzlichen Fachpersonen oder eines abzuleistenden Praktikums muss geklärt werden

Umsetzung Werk / Arbeitsjournal

· Schrittweise Ausführung/Umsetzung der gewählten Variante 

· Zielgerichtetes Arbeiten (mit möglichen Rückschlägen und Umwegen) 

· Bemühen um handwerklich/technische Optimierung


Die permanente Reflexion über den Arbeitsprozess führt zu bewussten Entscheidungen für bestimmte 
gestalterische Lösungen oder Lösungsschritte, die so auch nachvollziehbar aufgezeigt werden müssen. 
Sie wird kontinuierlich im Arbeitsjournal schriftlich und mit Skizzen festgehalten

Schriftlicher Begleittext
(8-10 Seiten)
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Haupteil: zusätzlich zu 9.4.2 Schriftlicher Begleittext ( in Hinweise zur selbständigen Arbeit)







Die Arbeit in einen übergeordneten Zusammenhang stellen. Bezüge zwischen 




dem eigenen Werk und einem Thematisch oder technisch verwandten Gebiet 




aufzeigen.





Nachvollziehbar den ganzen Arbeitsprozess von der anfänglichen Suche bis zum 



Endprodukt darstellen.





Aufzeigen von Schwierigkeiten, dem Umgang damit, darstellen der gefundenen 




Lösungsansätze.





Beschreiben von Umwegen, Rückschlägen, Neuentdeckungen


Schlusswort

s. Hinweise zur Selbständigen Arbeit 
9.3.5


Literaturverzeichnis /


Verzeichnis der Bilder, Tabellen oder Karten
s. Hinweise zur Selbst. Arbeit 
9.3.6


Formale fachbezogene Vorschriften


Die Dokumentation muss übersichtlich gegliedert und graphisch gestaltet sein (Layout)

· Bildnachweise müssen analog zu Zitaten und anderen Quellenangaben korrekt aufgeführt werden (siehe separates Blatt)

· Falls die Arbeit in irgendeiner Form weiterverbreitet oder publiziert wird, muss eine Abklärung der Bildrechte erfolgen

Richtlinien für die Zusammenarbeit mit dem/der Betreuer/Betreuerin

· Alle schriftlich oder mündlich vereinbarten Termine sind einzuhalten. Sollte dies aus einem triftigen Grund nicht möglich sein, ist dies umgehend dem Betreuer/der Betreuerin mitzuteilen.

· Der Zeitplan gilt als verbindlich. Unbegründete Abweichungen wirken sich negativ auf die Beurteilung aus

· Auf jede Sitzung hat man sich vorzubereiten und die zu behandelnden Traktanden, Fragen oder Diskussionspunkte vorher aufzuschreiben

· Rechtzeitig vor der Sitzung ist das vollständig nachgeführte Journal dem Betreuer/der Betreuerin vorzulegen

· Alle Sitzungen oder Besprechungen werden protokolliert und am Ende gegebenenfalls von beiden Seiten unterzeichnet 

· Nicht eingehaltene Abmachungen, nicht ausgeführte Aufträge wirken sich nachteilig auf die Beurteilung aus

· Bei Unklarheiten, Unsicherheiten hat man sich umgehend mit dem Betreuer/der Betreuerin in Verbindung zu setzen
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